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RS OGH 1975/10/7 5Ob166/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1975

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z7 H1

AußStrG §16 BII3a

Rechtssatz

In der Unterlassung einer der im § 2 Abs 2 Z 7 AußStrG angeordneten Sicherungsmaßnahmen durch den

Außerstreitrichter liegt weder eine Nichtigkeit noch ein solcher Verfahrensmangel, dem das Gewicht einer Nichtigkeit

zugemessen werden müßte.
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